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Erwägungen

E. 8
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die beiden Kriege wichtige Erkenntnisse für
unsere eigene Landesver- teidigung gebracht haben. Diese werden ihren Nieder- schlag im
Weiterausbau der Armee finden. Es wäre falsch, die Erfahrungen aus den beiden Konflikten
unbesehen auf unsere Verhältnisse übertragen oder punktuelle Massnah- men treffen zu
wollen, ohne vorher deren Dringlichkeit im Gesamtrahmen zu überprüfen. Es darf aber jetzt
schon festgestellt werden, dass die vorliegenden Erkenntnisse aus den beiden Kriegen alles
in allem die Richtigkeit unse- rer eigenen Anstrengungen zum Weiterausbau der Armee zu
bestätigen scheinen. Präsidentin: Die Interpellanten erklären sich von der Ant- wort
befriedigt.
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